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1 Zusammenfassung 
1.1 Ausgangslage 
Die neueste Berechnung des Bundesamtes für Statistik (mittleres Szenario) prognostiziert eine Bevölke-
rungsentwicklung mit einem ansteigenden Altersquotient der 65-jährigen und Älteren von 26 im Jahr 2007 
auf 50 im Jahr 2050. Das Arbeitsdokument 34 „Kostenentwicklung der Langzeitpflege von heute bis zum 
Jahr 2030 in der Schweiz„ des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums zeigt, dass - unter Berücksich-
tigung der demographischen Entwicklung – sich die Kosten für Langzeitpflege mehr als verdoppeln werden. 
Die Kosten für Alters- und Pflegeheime machen rund 80 Prozent der prognostizierten Gesamtkosten aus. Im 
vorgenannten Arbeitsdokument wird ausgeführt, dass der Kostenanstieg durch Gesundheitsförderung und 
Prävention im Alter gebremst werden kann. Der hierdurch erreichte Rückgang der Quote der Inanspruch-
nahme von Langzeitpflege würde sich im Jahr 2030 mit einer Kosteneinsparung von über 2 Milliarden Fran-
ken auswirken.  

Die Geriatrie Universität Bern hat während rund zehn Jahren das „Gesundheits-Profil Verfahren“ entwickelt. 
Damit ist es möglich, Risikofaktoren aufzudecken, welche zu Pflegebedürftigkeit und Behinderung im Alter 
führen können. Verschiedene Beratungsangebote des „Gesundheits-Profil Verfahrens“ zeigen älteren Men-
schen, wie diese Risikofaktoren beeinflusst werden können, und unterstützen sie bei der Umsetzung von in-
dividuell geeigneten Massnahmen. Das Gesundheits-Profil Verfahren besteht aus den nachfolgenden Ele-
menten: 

 Manual (Fachliche Grundlagen zum Verfahren für Hausärztinnen, Hausärzte und Fachpersonal der Ge-
sundheitsberatung) 

 Gesundheits-Profil Fragebogen (Selbstausfüller-Fragebogen zu den wichtigen Bereichen der Gesundheit 
und der gesundheitsbezogenen Lebensqualität) 

 Gesundheits-Profil Software (Software zur Erfassung und Auswertung der Gesundheits-Profil Fragebo-
gen und zur Erstellung der persönlichen Gesundheitsberichte) 

 Konzept Individualberatung (Grundlage für die Durchführung von Individualberatungen nach dem „Ge-
sundheits-Profil Verfahren“) 

 Konzept Gruppenberatung (Grundlage für die Durchführung von Kursen nach dem „Gesundheits-Profil 
Verfahren“. 

 

Das Verfahren richtet sich an Menschen ab 65 Jahre, welche die folgenden Kriterien erfüllen: 

 Ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache (solange nur eine deutsche Version vorliegt), um den 
Gesundheits-Profil Fragebogen ausfüllen und den persönlichen Gesundheitsbericht verstehen zu kön-
nen, bzw. von einem Beratungsangebot in deutscher Sprache profitieren zu können (Ausnahme: Grup-
penberatungen für Migranten); 

 Personen, welche nicht auf die dauerhafte Pflege (Behandlungspflege im Sinne der Definition von Spitex) 
zu Hause oder in einer Institution der Langzeitpflege angewiesen sind;  

 Personen, welche nicht von einer dementiellen Erkrankung betroffen sind. 

 

Das „Gesundheits-Profil Verfahren“ ist mit unterschiedlichen Beratungsangeboten in den Kantonen Basel-
Landschaft, Bern, Solothurn, Zug, Zürich und Schwyz – flächendeckend oder in bestimmten Regionen – ein-
geführt. Im Kanton Aargau wird eine flächendeckende Umsetzung vorbereitet. 
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Im Rahmen dieser Umsetzungen stellt sich jeweils die Frage der Evaluation. Bis heute fehlt dabei ein breit 
abgestütztes Evaluationskonzept, welches den Anforderungen der Kostenträger (Auftragge-
ber/Krankenversicherer), der Politik sowie der Wissenschaft genügt und damit als Standard für Trägerschaf-
ten, welche das „Gesundheits-Profil Verfahren“ einführen, für verbindlich erklärt werden kann. 

 

 

1.2 Vorgehensweise 
In Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Gesundheitsobservatorium und dem Bundesamt für Gesund-
heit wurde ein Workshop mit Vertreterinnen und Vertretern der nachfolgend genannten Institutionen durch-
geführt, um den Aspekt „Evaluation von Programmen zur Gesundheitsförderung und Prävention im Alter“ zu 
vertiefen. Das Ergebnis des Workshops soll in die Überarbeitung der „Standards zur Einführung des Ge-
sundheits-Profil Verfahrens“ (aktuelle Version im Anhang A) einfliessen, welche auf der Basis der vorliegen-
den Publikation und auf der Basis des Factsheets des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums im 
Frühjahr 2009 zu diesem Thema erarbeitet wird. 

 

Institution Teilnehmende 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) Ch. Heuer 
Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) M. Aeschbacher 
santésuisse1) P. Rhyn 
Schweizerischer Seniorenrat P. Seiler 
Kollegium für Hausarztmedizin U. Grüninger 
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) B. Weil 
Schweizerische Konferenz der Kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) E. Mariéthoz 
Bundesamt für Statistik (BfS) G. Gillmann 
Schweizerisches Gesundheitsobservatorium (obsan) K. Meyer 
Geriatrie Universität Bern A. Stuck / S. Born 
advocacy ag (Moderation) M. Brauchbar 
1) P. Rhyn konnte am Workshop nicht teilnehmen; anstelle dessen wurden die Rückmeldungen von santésuisse in ei-

nem persönlichen Gespräch am 26.11.2008 aufgenommen. 

 

Disclaimer 
Die Teilnehmenden des vorgenannten Workshops können in keiner Weise für die Inhalte dieser Webpublika-
tion verantwortlich gemacht werden; die diesbezügliche Verantwortung liegt ausschliesslich bei den Autoren. 
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1.3 Einführung der Teilnehmenden in das „Gesundheits-Profil Verfah-
ren“ (1. Teil; A. Stuck) 
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1.4 Einführung der Teilnehmenden in das „Gesundheits-Profil Verfah-
ren“ (2. Teil; S. Born) 
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2 Ergebnisse des Workshops 
2.1 Programmauftrag 
Es wird davon ausgegangen, dass auch zukünftig die Kantone Auftraggeber und damit Steuerungsinstanz 
von Programmen zur Gesundheitsförderung und Prävention im Alter sind. 

Dazu ist es wichtig, einen Programmauftrag mit klaren Zielen zu formulieren. Dieser Programmauftrag stellt 
die Grundlage dar für 

a) die Organisation und Planung; 

b) den Einbezug aller möglicher Stakeholder; 

c) die Auswahl der anzubietenden Instrumente/Module; 

d) die Auswahl der mit der Umsetzung beauftragten Organisationen; 

e) die Evaluation des Zielerreichungsgrades. 

 

In Bezug auf Punkt d) wird vorgeschlagen, dass die Umsetzung durch bestehende Organisationen erfolgen 
soll. 

Von grosser Bedeutung ist zudem, dass für entsprechende Programme genügend finanzielle Ressourcen 
(Fixkosten und variable Kosten) zur Verfügung gestellt werden. Speziell hervorzuheben sind dabei die anfal-
lenden Kosten in den Bereichen Kommunikation und Evaluation. 

 

 

2.2 Organisation der Umsetzung von Programmen 
Hinsichtlich der Organisation der Umsetzung von Programmen zur Gesundheitsförderung und Prävention im 
Alter wird davon ausgegangen, dass Leistungsverträge mit verschiedenen Organisationen abgeschlossen 
werden. Diese Organisationen weisen Kompetenzen in Fragestellungen der medizinischen Gesundheitsför-
derung und Prävention sowie entsprechende Feldkompetenz auf. In der Diskussion wurden folgende Orga-
nisationen genannt (abhängig von den kantonalen/regionalen Gegebenheiten): 

a) Ärzteschaft; 

b) Pflege (Spitex-Organisationen); 

c) Pro Senectute; 

d) Seniorenorganisationen; 

e) Weitere Dienstleister in den Bereichen Logistik, Kommunikation und Evaluation. 

 

Entsprechend der Ziffer 2.1 wird davon ausgegangen, dass mit der Erteilung verschiedener Leistungsverträ-
ge die Kantone in der Pflicht verbleiben, die Programme zur Gesundheitsförderung und Prävention im Alter 
zu steuern. 

 

Wichtig ist zudem, dass die Rollen und Kompetenzen der Umsetzungspartner genau definiert sind. 
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2.3 Kommunikation   
Die Qualität der Kommunikation entscheidet wesentlich über den Bekanntheitsgrad von Programmen zur 
Gesundheitsförderung und Prävention im Alter bei den verschiedenen Zielgruppen und über deren Inan-
spruchnahme. Im Zusammenhang mit dem Einsatz des „Gesundheits-Profil Verfahrens“ im Kanton Solo-
thurn (genannt „Sanaprofil Solothurn“) wurden ausgewählte Aspekte der Kommunikation beurteilt und die 
nachfolgenden Empfehlungen formuliert: 

1. Eine klare Programmorganisation mit klar zugeteilten Verantwortlichkeiten ermöglicht eine erfolgreiche 
Kommunikation. 

2. Ein Kommunikationskonzept legt die Ziele, die Zielgruppen, die Strategie, die Kernbotschaften (allge-
mein und zielgruppenspezifisch), die Massnahmen, den zeitlichen Ablauf, die Ressourcenplanung und 
die Evaluation fest. Dadurch entsteht Konsistenz und Planungssicherheit. 

3. Bei der Erarbeitung des Konzeptes sind die wichtigsten Stakeholder (Ärzteschaft, Spitex, Pro Senectu-
te, Kanton, Gemeinden, etc.) durch die durchführenden Organisationen frühzeitig mit einzubeziehen. 
Dadurch werden Partnerorganisationen in die Realisation eingebunden, realistische Massnahmen wer-
den geplant. 

4. Die Strategie verfolgt eine Breitenwirkung (Allgemeinbevölkerung, Bevölkerung über 65) wie auch eine 
Tiefenwirkung (Ärzteschaft, Medizinische Praxisassistenten und -assistentinnen, Spitex) und integriert 
die verschiedenen Kommunikationsstränge. 

5. Ein einheitlicher Absender des „Gesundheits-Profil Verfahrens“ (Kanton, Pro Senectute, weitere) ist zu 
definieren. Er verleiht Legitimität und wird für alle Kommunikationsmittel verwendet. Die Glaubwürdigkeit 
des Absenders ist zu sichern und zu pflegen. 

6. Die Botschaften und die Kommunikationsmittel vermitteln den unmittelbaren Nutzen für die einzelnen 
Zielgruppen. Wenn möglich werden Incentives angeboten. 

7. Normen und Werte der Bevölkerung über 65 sind zu berücksichtigen. Wo möglich wird die Bevölkerung 
über 65 Jahre emotional angesprochen. 

8. Ein Mix unterschiedlicher Kommunikationsmittel und Kommunikationskanäle erreicht die Zielgruppen. 
Dabei sind die Kommunikationskanäle der Partnerorganisationen mit einzubeziehen. Elektronische und 
gedruckte Massenmedien haben eine wichtige Multiplikatorenfunktion. Generell gilt sowohl bezüglich 
des Inhaltes wie auch der Anzahl der Massnahmen: So wenig wie möglich, so viel wie nötig. 

9. Die Kommunikation ist kontinuierlich angelegt und versucht, die Zielgruppen über den gesamten Zeit-
raum des Verfahrens wiederholt zu erreichen. Dabei sollen auch die Fortschritte dokumentiert und 
kommuniziert werden (Anzahl der beteiligten Ärzte, Personen, positive Fallbeispiele etc.). 

10. Die Kommunikation muss regelmässig evaluiert und entsprechend angepasst werden. 

 

Weitere Anregungen, die aus der Diskussion hervorgingen, sind:  

 Bei der Kommunikation sollte vermehrt darauf geachtet werden, den Zugewinn an Lebensqualität durch 
die Teilnahme an Programmen zur Gesundheitförderung und Prävention im Alter hervorzuheben. 

 Die Programmbeschreibung sollte – ähnlich der Beschreibung von anderen Angeboten wie z.B. Wellness 
– so erfolgen, dass das Programm als „trendy“ wahrgenommen wird.  

 Das Kommunikationskonzept mit den definierten Zielen und Massnahmen stellt die Grundlage für die 
Evaluation dar. 
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2.4 Detailplanung vor Einsatz des „Gesundheits-Profil Verfahrens“  
Für den Einsatz des „Gesundheits-Profil Verfahrens“ ist ein detaillierter Programmplan erforderlich. Dieser 
soll sicherstellen, dass: 

 verschiedene, niederschwellige Zugangsmöglichkeiten unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht, so-
zioökonomischem Status, allfälligem Migrationshintergrund, etc. bestehen; 

 der Datenschutz und die Privatsphäre jederzeit gewährleistet sind und somit Daten nur mit dem Einver-
ständnis der Teilnehmenden an andere Fachpersonen der Gesundheitsberatung weitergegeben werden; 

 die Teilnahme freiwillig und nicht fix an die Inanspruchnahme von verschiedenen Angeboten geknüpft ist. 

 

Grundlage für die Evaluation ist die Inanspruchnahme von Elementen des Gesundheits-förderung und Prä-
ventionsprogramms unter Berücksichtigung des Bekanntheitsgrades. Zudem muss über anonymisierte 
Gruppenrisikoprofile sichergestellt sein, dass eine adäquate Risikoaufdeckung gewährleistet ist. Über ano-
nymisierte Gruppenrisikoprofile können zudem Veränderungen z.B. in den Bereichen der körperlichen Aktivi-
tät, der Inanspruchnahme von Vorsorgemassnahmen, etc. dokumentiert werden. 

 

 

2.5 Beratung 
Die Beratungsangebote müssen klar beschrieben werden, dies hinsichtlich: 

 Zielsetzung der Beratungen; 

 Inhalte der Beratungen; 

 Grundlage der Beratungen; 

 Entscheidungsgrundlage darüber, wann welche Beratungen erfolgen; 

 Dauer und Frequenz der Beratungen; 

 Evidenzgrad der Empfehlungen. 

 

Die Qualität der Beratungen ist zudem durch entsprechende Schulungen (einschliesslich Zertifizierung) des 
Fachpersonals sicherzustellen. 

 


